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Betreff: 
 
Bahnhofsumfeld Menden 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Planungs- und Verkehrsausschuss nimmt die Vorplanung zur Bahnhofumfeldgestal-
tung in Menden zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Das Umfeld des Bahnhofs Menden befindet sich derzeit in einem desolaten Zustand, der 
der zukünftigen Bedeutung als S-Bahn-Haltepunkt nicht gerecht wird. 
Im Anschluss an die Baumaßnahmen zur S-Bahn-13 sollte der Zugangsbereich zum 
Bahnhof ansprechend gestaltet werden und die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen 
wie P+R, B+R, Taxistand, ggf. Kiosk und je nach Platzverfügbarkeit auch eine Buswende-
anlage umgesetzt werden. 
Ein Planungskonzept mit Alternative wurde dem Ausschuss bereits vor Jahren vorgestellt. 
Die Konzeption wurde mit den aktuellen Unterlagen zur Planfeststellung der S-Bahn-13 
abgeglichen und hat nach wie vor Bestand. Die Varianten wurden im Hinblick auf die 
Platzverfügbarkeit entwickelt. Derzeit ist noch nicht absehbar, ob und wann das bestehen-
de Stellwerksgebäude auf dem Grundstück abgebrochen werden kann. 
Für den Fall, dass die Deutsche Bahn AG dem Wunsch der Stadt Sankt Augustin nach-
kommt und in Zukunft auch den Halt von Regionalzügen am Bahnhof Menden ermöglicht, 
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müsste die Konzeption des Bahnhofsumfeldes an die geänderten Platzverhältnisse ange-
passt werden. 
Die Verwaltung schlägt vor, nach der Zustimmung des Ausschusses die für solche Projek-
te vorgesehenen Fördermittel zu beantragen. 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Rainer Gleß 
 
Die Maßnahme 
 hat finanzielle Auswirkungen 
 x hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  Euro. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  Euro, insgesamt sind  Euro bereit-

zustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  Euro. 
 
 
 


